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Bericht 

des Ausschusses für soziale' Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (93 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz geändert wird 
(2. Novelle zum Gewerblic;:hen Sozialversiche-

rungsgesetz) 

-Das am 1. JäJ1tJ1ter 1979 in Krarfit getr·etene 
Gewerbliche Sozia!lversicherung~gesetz hat aLle 
Reehts,vorsd~rif<ten a·uf dem Gebiete der Kran
ken- und Pens1on~versieherulllg der in dler gewerb
lichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen zu 
eiJ1tem einzigen Geseuzei>wel'k zusammengefaßt, 
hielbei jedloeh die dama.ls m GeltullIg gestandene 
allte Rechtsla~e überlllommen. Eillle BereiniguJ1tg 
anihängi,ger Pr·olbleme ist daher m~t dieser Kom
pilation nicht vorgenommen worden. Mit dem 
vorliegenden NorveUenentwuI1f süll eine Lösung 
dringender Prob1emenachgeho1t werden. Im 
Mittelpunkt dieses Vot1halbeJ1ts stehen jene Vor
schläge, die eilne RegeluJ1tg :der Versicherung jener 
Personen zum Inh:l!1t' ha'ben, .d:üe gleichzeitig meh
rere Erwerlbstätilgkeiten .ausüben, welche die Ver
sicherurug9pflicht in mehreren gesetzlichen Pen,si
onsversicherungen begründen. Ferner enthält die 
Regierungsvorlage firuaruzieUe Maßnahmen, dle 
der E!l!t1as,tuIltg des Bun.de~hauSlhaltes dienen. 

Der Ausschuß für soziaJe Verwaltung hat die 
gegenständliche Reg~erulligsvor.1ajge in seiner 
Sitzung am 9. November 1979 in Verhandlung 
gcIltommen. 

rUIllgs.anoträge betreffend §216 ·Albs . .1, § 1-16 Albs. 1 
GSVG und Art. III Abs. 4 der Regierungsvorlage 
gesteHt. 

Ferner wUl'dJe von den Albgeürdilieten He 11-
w a Ig n e r ,und Kam me rh 'Ü f e.r ein gemein
samer Albänderuiligsantrag. betreffend Art. III 
Albs. 2 g·esteHt. 

Bei der Abstimmung wurde die R,egierurugs
vorlage unter Berücksichtigung des oberwäh
ten A:bänderungsa'l1!trages des Albtgeor.d!neten 
H e 111 w a- g n e 1" sowie .des igemeinsa-men Aibän
cLerurugsantrages der Ahgeordneten H e 11 w a g
n e rund Kam m e rh ,oi e r teils eins,timmig, 
teil·s mit StimmenmehrheitaThgenommen. 

Die AlbäThderuThglsalllträge der Abgeordneten 
Kam m e I' hof er UThd Dr. S ·e h w i m m e r 
fanden nicht die erforderliche Mehrheit. 

Zu den AIb;ünderungen \lJJ1td! iErgänzuThgeili ge
geThuberd'er Regierunlgsvorlage wird foLgendes 
bemerkt: 

Zu § 2 Abs. 1 GSVG: 

Der Venfassu11lgsgerichtslholf hat .gemäß Art. 140 
Albs. 1 ,B-VG die Verfassl1!ngsmäß~keLt ·des § 2 
Abs. 1 Z.1 und Z. 3 des Gewerblichen Sozia1-
versich,erullg~geset:zes, BGBL Nr. 560/19'78, von. 
Amts wegen geprüft (Verfahren Zl. G 29/79) und 
in der öfferutlichen mündlichell Ver'handlullig am 
18. Oktober 1979 verkündet, daß die in Prüfung 
gezogenenB·es<timmurugeru ",is v·erf,assurugswidrig 
aufgehoben wUDden. Die Au'fheibullig tr.utt mit Arb
lauf des 31. Mät1z 1980 in Krak E~ne schriftlidle 

In der Debatte, an der si.ch außer dem Bericht
erst3.Jtterdie AbgeordIlteten Kam m ·e rho f e r 
urud Dr. Se·h w im m e r ~owie der Bundesmini
ster für soziale Verwaltung Dr. W eiß e nb erg 
hetei1i~ten, wurden ,"om A1bgeor-dneten He 11- Ausfertigung des Erkenntnisses ist bisher nicht 
w ag n e r Abärud:eru11lgsanträJge betreffend' § 2 eirugCl1angt. 
Albs. 1,§ 3,3 Abts. 1 und 8, § 120 Albs. 2, Die Aufhebung 'Wur-d!e vom Gerichtshof in der 
§ 1271b GSIVG und ADt. III Albs. 3 und Abs. 5, Verhandlung dall11,ut lbegrüIltdet, daß diJe Bedenken 
Art. IV sowie Art. V der Regierungsvorlage ge- gegen§ 2 Albs. 1 Z. ·1 GSViG .diese~be·n sind, die 
stellt. zur Feststellung .der Verfassulligswidr~gkeit des 

Weiters wurden von den Ahgeor.dneten K a m- § 2 Albs. 1 Z. 1 des Gewel1blichen SelIbständigen
me rho f er hzw. Dr. S eh w im me r AJbäJ1tde- I P.emionsversicherungsgeseuzes (GSPVG) geführ.t 
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ha.ben. Dadi,ese Bestimmunrgen den gleichen In
ha.lt h.aben und in einem '!;1leichartigen Zusammen,.. 
hang stehen, scheinen sie die &leiche unsadiJiche 
Unterscheidung rz;wischen ,den in der P,rivatwirt.
schaft Tätigen und den öffentlich Bediensteten 
zu treffen. Während nämlich die ersteren dur.ch 
§4 Albs. 3 Z. 2: OSVG ausgeIllO'mmen werden, 
sirrd ,die öffenrnlich ,Bediens'teten trotrz einer gleich
wertigen Anw,anschafrt auf eine Vet1sor.gung in 
der Pensionsversicherung dergewenbIich Sellhstän
digen versichrerung~pflicht~g, soda,ß auch § 2 
Abs. 1 Z. 1 GSVG gegen den Gleichheitsgrundsatz 
verstoße. 

Im Rahmen der gegenständlichen Regierungs
vorlage ist eine Neuregelung ,der Mehrfach,v,er
sichemng in 'Form ,der Aufhebung der bestehen
den Subsidiarirtät V'orges'chlagen worden. Mi,t die~ 
sen V:orschl:igen sorl1 eine den Grundsätzen des 
Verfassunlgsrechrces entsprechende R~gelung bei 
gleichzeitiger Aus,ülbunrg melhrerer Erwerbstätig
keiten, welche die Versicherungspfl.ichr in mehre
ren gesetzlichen PensioDS'versich'erungen nach sich 
zielhen, getroffen werden. Wenngleich mit dem 
Inkrafttreten dieser Äll'derungen den' gegen die 
Verfassunjgsrmäßigkeit der BeSitimmung des § 2 
Abs. 1 Z. 1 urud Z. 3 GSVG' et1holbenen Bedenken 
der Büden ,entZiogen werden wird, s.o wird doch 
nach dem verkündeten Erkenntnis des Verfas
mngsgerichtshofes die zitierte GeSlctzes,bestim
mung mit Ablauf des 31. März 1980 außer Kraft 
treten. Es erschein,t daher erforderlich" daß diese 
Vorschrift mit 1. April 1980 durch einen Akt des 
Gesetzgeber's ernreutin .die Rechtsordnung elfl-
gefügt wird. . 

Zu § 33 Abs. 1 und 8 GSVG: 

Als Folge der Aufhelburug der Suhsidiarität 
kanin es 'V'orkomllTIen, daß ern VersichertJer die 
Voraussetzungen für ,die Weirrervenicherung in 
mehreren gesetzlichen Pens~o'llrsversicher'UlIl(gen er
fuHt. Die Regierungsvorlage räumt dem Ver
sicheJ:1ten in diesen FäHen ein W,alhtlrecht ein, wo
bei jedoch aIs Beitragsgrun,dlarge für die Weiter
vers.icherung in diesen FäHen .die Summe der in 
den einzelnen Pensionsversicherungen erzielten 
Beitragsgrundlag,en maßgebend .sein sollte. Durch 
die vorliegende Ergänzung wird dafür Sorge ge
tragen, daß au.ch die in der Bauern-Pensionsver
sicherung erzielte Beitragsgrundlage mit heranzu
ziehen ist. 

Nach ,§ 2'6 Albs. 8 zweii'ter Sa'tJZ des Gewerbli
chen Sdbständigen-Pe11lsions,versiche:rungsgesetzes 
waren die Beiträge Zur Höherversicherung g1eich
zeitig mit jene11l Beiträge11l fällig, zu denen sie 
hinzutraten, sofern nicht eine andere Verein
ba,rung mit dem Versicherungsträger zustalnde ge- I 

Hellwagner 
Berichterstatter 

kommen war. Lm Zuge der zur Schaff'ung des Ge
werlb:lichen Sozia.Jversicherungsgesetzes vorge
nommenen Kompilation erfolgte mit der Be
stimmung des § 33 Abs. 8 Gewerblichen Sozial
versich'erungs,ges.etzes in A'ng1eichunrgan die 
Red]tslageim Bereich ,der Bauern-Perus.~ons'ver

sicherWllgdie Aufnahme der Regelung, daß die 
Beiträge zur Höhery,ersicherurug späte:.tens am· 
31. Dezember des Jahres eiruzuzahJ,en sirnd, für 
da:s sie gelten. § 78 Aibs. 2 ASVG enthält hinge
gen ,nach wie ,"or' die ibis 3i1. Dezember 1978 
im Bereich des Gewerihlichen SelJbständigen-P,en
sionsversicherungsgegetzes in Geltun,ggestandene 
Regelung, daß die Beiträge zur Höherversich,e
rU11lg ,gleichzei,tig mit jeruen Beiträgen fällig sind, 
zu ,denen sie h~nlzU'treten. 

Zu Art~ III Abs. 3 und 4: 

Die Aibsä,tze 3 und 4 der Schlu~be9timmungen 
des Art. ]U in ,dJer v.ol"lliegenden' Fassung halben, 
wenn man von eiruer RichtigsteHungeiner Zitie
run,ga;bsieht,den.gleich,en Wmtlaut wie der his
herige Albs. 3. Mit der Unter,teilurug in zwei Ab
sätz.e soH ledigIidl der Inha'Lt übersichtlich.er dar" 
gestellt werden. 

Weiters stel:lte der Ausschuß für ~orzi:a1e Ver
waltung zur Bestimmung ,des § 35 a des Gewerb
lichen SOlziarlversicherung~gesetz;es in der Fassurug 
der Regierungsvorlage fest, daß eine dem Gesetz 
entsprech,ende VoiUziehung in !besonderem Ma·ße 
des Zus,a:mmenrwirkens der rbeueiligrten So,zialver
sicherurugsrträger bedarf, sodaßder Rearlisierung 
der g,esetzlich vor.gesehenen: Rechts- und Verwal
tung.9hilfe innerha~b des gesamten Bereiches der 
Sozia:lversich,erung vorrangige Bedeutung zu
kommt. 

Ferner steLlte der Ausschuß für soziale Ver
warltungzur ülb.ellgarngsbestirrnmurug des Art. II 
Abs. 2 fest, chiß in den FäH-en, in denen aus der 
Versicherung eine Leilstung aus einer gesetzlichen 
Pension~vers.icherung gewährt worden iSil: und 
diese Beiträge auf Bestand rbzw. Umfang dies,es 
LeistU'Thgsanspruches von Einfl.uß waren, eine Er-
9tabtung von 'Beitr~gen nich,t zur Gäol1JZe, sondern 
nur in jenem Umfang a'llsgesch1ossen sein soU, in 
dem sie im Leistungsanspruch Berücksichtigung 
gefund!eru ,haben. 

Als Er.gelbnis' seiner Ber.atung steIlt der Aus
schuß für sOIzia'le V,erwa.ltung somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle dem a ng e
s 'e h 1 os 's e ne nG e set 'z e n w oll r f die ver
faiss1.mgsmäßilge Zustimmung erteirlen. 

Wien, 1979 11 09 

Maria Metzker 
Obmann 
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-j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Gewerbliche Sozialversicherungs
gesetz geändert wird (2. Novelle zum Ge

werblichen Sozialversicherungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Das GewerbEche Sozialversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 560/19'78, in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBl. Nr. 684/1978, wird geändert wie 
folgt: 

1. a) § 2 Albs. 1 Z. 1 haJtzu lauten: 

,,11. die Mitglieder der Kammern der gewerb
lichen Wirtschalt;" 

h) § 2 Aibs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3, ,die zu Geschaftsifü:hrern Ibestelhen Gesell
schaf,ter einer Gesdlschlaft mit beschrä,nkter Haf
tUl1Jg, solfem diese Gesellschaften MitJglied:erein'er 
der in Z. 1 bezeichneten Kammel'lllJ sind;" 

2. § 4 Albs. 3 Z. 2 hat zu huten: 

,,2. Personen, die auf Grund der die Pflicht
versicherung nach diesem .Bundesgesetz begrün
denden Erwerlbstätigkeit der Pflichtversicherung 
in der Pensionsversicherung nachdem Allgemei
nen Sozialversicherungsgesetz unterliegen, für die 
Dauer dieser Pflichtversich.erung, Personen, die auf 
Grund einer solch·en Pflichtversicherung Anspruch 
auf Kranken- 'oder Wochenlgeld aus der Kranken
versicherung nach dem Allgemeinen Sozialversi
cherungsgesetz haben; auch we,nn dieser Ansprudl 
ruht, oder auf Rechnung eines V.ersicherungsträ
gers Anstaltspflege erha'lten oder .in einem Gene
sungs-, Erholungs-. oder Kurheim oder in einer 
Sonderkrankenanstah untel"gebracht sind oder 
Anspruch auf Ersatz der Pflegegebülhren gemäß 
§ 131 oder § 150 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes einem Versicherungsträger gegen
uber haben, ferner Personen, die der Pflichtver
sicherung in der Pensionsv.ersicherung nach dem 
Notarversicherungsgesetz 1972 unterliegen, für 
die Dauer der Pflichtversicherung;" 

3. a) § 6 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. bei den im § 2 Abs. 1Z. 3 genannten 
Gesellschaftern mit dem Tag der Erlangung einer 
die Pflichtversicherung thegründell'den Berechti
gung durc.h die Gesellschaft, Jbei Bestellung des 

Gesellscha-fters einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftu.ng zum Geschäftsführer mit dem Tag der 
AntragsteIlung auf Eintragung des Geschäfts
führers in das Handelsregister, hei Eintritt eines 
Geschäftsführers in die Gesellsch.aft mit dem Tag 
des Eintrittes;" 

b) § 6 Abs. 3 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. hei den im§ 2 Abs. 1 Z. 3 genannten 
Gesellschaftern mit dem Tag der Erlangung einer 
die Pflichtversicherung begründenden Berechti
gung durch die' Gesellschaft, bei Bestellung des 
Gesellschafters einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung zum Geschäfts:fü!hrer mit dem Tag der 
Antiagstellung auf Eintragung des Geschäfts
führers in das Hande1sr,egister, bei Eintritt eines 
Geschäftsführers in die Gesellschaft mit dem Tag 
des Eintrittes;" . 

c) § 6 Albs. 3 Z. 6 hat zu lauten: 

,,6. mit dem Tag nach WegfaU eines Ausnahme
grundes." 

4. a) § 7 Albs. 1 Z. 3 hat 'zu l\au~en: 

,,3. bei den im § 2 Abs. 1 Z. 3 genannten 
Gesellschaftern mit dem Letzten des Kalender
monates, in dem die die Pfliditversicherung be
gründen,de Berechti:gung der Gesellschaft erloschen 
ist hzw. in dem die E~ntragung des Widerrufes 
der Heste'lIung zum Geschäftsführer im Handels
register beantragt worden ist bzw. in dem der 
Geschäft~führer von der Geschäftsführung ent
hohen worden oder als Gesellschafter aus der 
Gesellschaft ausgeschieden ist;" 

b) Im § 7 Abs. 1 Z. 5 ist .der Ausdruck "bei 
den im § 2 A:bs. 1 Z. 1 und 2 genannten Per
sonen" durch den Ausdruck "hei d'en im § 2 
Abs. 1 Z. 1 ibis 3 genannten Personen" zu er
setzen. 

c) § 7 Abs. 2 Z. 3 hat zu lau.ten: 

,,3. bei den im § 2 Albs. 1 Z. 3 genannten 
Gesellschaftern mit dem Letzten des Kalender
monates, in dem 'die die Pflichtversicherung be
gründende Berechti.gung der Gesellsroaft erloschen 
ist bzw. in dem die Eintragung des Widerrufes 
der Bestellung zum Geschäftsführer im Handels
register beantragt worden ist bzw. in dem der 
Geschäftsführer von der Gesdläftsführung ent
hoben worden oder ao\s Gesellschafter aus der Ge
sellscha.ft ausgeschieden ist;", . 
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d) § 7 Abs. 2 Z. 6 hat zu lauten: 

,,6. bei Eintritt eines Ausnahmegrundes mit 
dem Letzten des Kalendermonates, in dem der 
Ausnahmegrund eintritt." 

. S.a) Im § 10 Albs. 1 ist der AUS1druck "Die 
gemäß § 2 Pflichtversicherten" durch den Aus
druck "Die gemäß § 2 und § 3 Abs. 1 Pflicht
versicherten" zu ersetzen. 

b) Im § 10 Abs. 2 ist der Ausdruck "Pflicht
versicherte gemäß § 2" durch den Ausdruck 
"Pflichtversicherte gemäß § 2 und § 3 .Albs. 1" 
zu ersetz,en. 

6. Dem § 12 Abs. 2 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Wc.rden die Voraussetzungen für die Weiter
versicherun,g in mehreren Pensionsversicherungen 
nach dies'em oder einem anderen Bundesgesetz 
erfüllt, ist die Weiterversicherung nur in einer 
Pensionsversicherung zuIässig, wobei es dem Ver
sicherten freisteht, für welche der in Betracht 
kommenden Pensionsversicherungen er sich ent
scheidet." 

7. Dem§ 13 Ahs. ,I ist folgender Sa'tz anlZu
fügen: 

"Werden die Voraussetzungen für die Höher
versicherung in mehreren Pensionsversicherungen 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
erfüllt, ist die Höherversicherung während eines 
Kalenderjahres nur in einer Pensionsversicherung 
zuläss~g, wobei es dem Versicherten freisteht, für 
welche der in Betracht kommenden Pensionsver
sicherungen er sich entscheidet." 

8. a) § 25 A:bs. :2 hat zu lauten: 

,,(2) Beitragsgrundlage ist der gemäß Abs. 1 
ermittelte Betrag, vervielf.acht mit dem Produkt 
aus der Richtzahl (§ 47) des Kalenderjahres, in 
das der Beitragsmonat (Albs. 10) fällt, und aus 
den Richtzahlen der beiden vorangeg,angenen Ka
lenderjahre, gerundet auf volle Schilling." 

b) § 25 Albs. 4 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. im FaHe der Pflichtversidlerung in der Pen
sionsversicherung hei Witwen (Witwern), die den 
Betrieb des versicherten Ehegatten (der versicher
ten Ehegattin) fortführen ,bzw. die gemäß § 115 
Abs. 4 Beiträge zur Pflichtversicherung entrichten, 
die Einkünfte, die der verstorlbene Ehegatte (die 
verstorbene Ehegattin) erzielt hat." 

9. a) Im § 27 Albs. 1 Z. 2' i~t der Ausdruck 
,,10,5 v. H." durch den Ausdruck ,,11,0 v. H." 
zu er~etzen. 

b) Im § 2'7 Nbs. 1 hat der zweite Satz zu ent
fallen. 

c) § 27 Ahs. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Ist jedoch in einem Kalendermonat auf Grund 
einer vor,angegan'genen Beitra.gspflicht bereits ein 
Beitrag in der Kra11lken- oder Pensionsversich'e
rung nach diesem Bundes,gesetz zu entrichten, so 

'beginnt die Beitragspflicht in der Kranken- oder 
Pensionsversicherung erst mit dem nächsten 
Mona tsersten." 

10. a) Im § 33 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß 
des 'ersten Satzes durch einen Beistrich :zu ersetzen; 
fd,ge.n:des ist :anzufügen: 

"in den Fällen des § 12 Abs. 2 letzter Satz die 
sich au's§ 127 adieses Bundes'gesetzes >1Yzw. die sich 
aus § 118 ades Bauern-SOIzia<lversicherungslgeset
zes ergebencJIe B·~itragsgrun,dl.age." 

b) § 33 Albs.,81erzter Sa·tz hat zulaute,n: 

"Die Beiträge zur Höherversicherung s,ind ,gleich
zeiti,g mit jenen Beiträgen fällig, zu denen sie 
hinzutreten, sof.ern ,nicht ein'e andere Vereiniba
rung mit dem VerSlicherwngsträger zustamde 
kommt." 

11. Nach § 3'5 ~st ein § 35 a' mit nachstehendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge zur Pen
sionsversicherung bei gleichzeitiger Ausübung 
mehrerer versicherungspflichtiger Erwerbstätig-

keiten 

§ 35 a. (1) übt ein nach den Bestimmun,gen 
dieses Bundesge~etzes in der Pen'siortsversicherung 
Pflichtversicherter auch eine Erwerlbstätigkeit aus, 
die die Pflichtversicherung in der Pensionsv,er
sicherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz begründet, so tritt di'e FäHigkeit der 
zur PensionsversicherUng nach diesem Bundes
gesetz zu entrichtenden Beiträge zur Pflidltver
sicherumg abweichend von den Bestimmungen des 
§ 35 Albs. 1 oder 2 erst mit Beginn des folgen
den Kalenderjahres ein, wenn der Versicherte dies 
beantragt und hiehei ,glaubhaft macht, daß im 
laufenden Kalenderjahr die Summe der aHgemei
nen Beitragsgrundlagen in der Pensionsversiche
rung nach dem AUgemeinen Sozialversicherungs
gesetz den 360fachen Betrag der Höchstbeitrags
grundlage in dieser Pensionsversicherung und die 
Summe der Sonderzahlungen (§ 49 Abs. 2 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) , den 
60fachen ,Betrag der Höchstbeitragsgrundlage 
in dieser Pensionsversicherung erreichen oder 
übersteigen werden. 

(2) Findet in einem Kalenderjahr eine Ermitt
lung von Beitragsgrund'lagen nach § 127 a Albs. 1 
nicht statt, weil die durchschnittliche monatlidle 
Beitragsgmndlage im Sinne des § 242 Aibs. 2 
und 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset
zes den 35fachen Betrag der Höchstbeitrags
grundlage in dieser Pensionsversicherung erreicht 
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oder überstiegen hat, so sind für ·dieses Kalender- I § 242 Albs. 2 und 4 des Allgemeinen Sozial ver
jahr Beiträge zur Pensionsversicherung nach die- sicherungs gesetzes um die Beitra,gs,grundlage nach 
sem Bundesgesetz nicht zu entrichten," diesem Bundesgesetz zu erhöhen. 

12. §65 Albs, 2 hat zu lauten: 

,,(2) Das übergangs geld (§ 164) kann nur dann 
gepfändet werden, wenn nach den Umständen 
des Falles, insbesondere nach der Art der voll
streckbaren Forderung und der Höhe der zu 
pfändenden Geldleistung, die Pfändung der Bil
ligkeit entspricht, § 4 Albs, 3 des Lohnpfändungs
gesetzes gilt entsprech,md," 

13, Im § 72 Abs, 5 ha:bender erste und zweite 
Satz zu lauten: 

"Die Pens~onen und das übergangs geld sind in 
der Regel im Wege der Postsparkasse zu zahlen. 
Gebühren für die Zustellung von Pensionen und 
von Übergangsgeld sind vom Versicherungsträger 
zu zahlen," 

14. Im § 76 Albs, 5 ist der Ausdruck ,,§ 77 
Abs, 1" durch den Ausdruck ,,§ 77" zu ersetzen, 

15, Im § 118 A:bs, 2 iSlt der Punkt am Schluß 
der 1it, e durch einen Strichpunkt zu ersetzen; 
folgende lit. f ist anzufügen: 

"f) auf Beiträge, die in den Fällendes § 35 a 
wegen Verletzunlg der Meldepflicht nach 
dem AHgemeinen SozialversicherungSlgesetz 
nachzuzahlen waren, soweit diese Melde
pflicht anderen Personen als dem Versicher
ten selbst obliegt," 

16, § 12'0 Albs, 2 lit. a hat zu laute.n: 

"a) wenn der Versicherungsfall die Folge ,eines 
Arbeitsunfalles oder einer Berufs
krankheit {§,§ ,175 und 176 bz,w, 177 des 
Allgemeinen SOIZiallver'sicherungs'gesetzes) ist, 
der (die) 'b,ei einem in der Pemionsversiche
rung na·eh diesem ,oder einem .a'nderen Bun
desgesetz Pflichtversicherten ibzw, bei einem 
nach § 19 a des Allgemeinen Sazialversiche
rung&gesetzes Sdbstversicherten eingetreten 
ist, oder" 

17, Nach § 1127 sind ein § 127 a und ein 
§ 127 h mit nachstehend-em Wortlaut einzufügen: 

(2) Die nach Albs. 1 ermittelte Beitragsgrund
lage darf den 35fachen Betrag der Höchstbeitrags
grundlage in der Pensionsversich,el;"Ung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicheru,ngsgesetz nicht über
steigen, 

(3) Ein Beitragsmonat . mit Beitragsgrundlagen 
nach dem Allgemeinen SoziaIversich-erungsgesetz 
und nach diesem Bundesgesetz im Sinne des Abs.l 
giit nur in der Pensionsversicherung nach dem 
AlLgemeinen Sozialversicherungsgesetz als -erwor
ben, 

Erstattung von Beiträgen bei gleichzeitiger Aus~ 
übung mehrerer versicherungspflichtiger Er· 

werbstätigkeiten 

§ 127 b. (1) üherschreitet in einem Beitrags
monMdie nach § 127 a A'bs, 1 ermittelte Beitrags
grundlage den 35fachen Betra,g der Höchst'bei
tragsgrundlage in der Pensionsversicherung nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, so 
sind dem Versicherten Beiträge n>a:ch Maßg.rube des 
Abs, 2 zu erstatten. 

(2) Beiträge, die gemäß Abs. 1 auf den Oher
schreitungstbetrag entfallen, sind dem Versicherten 
auf Antrag zu erstatten, Die Er~a'ttung kann 
auch von Amts wegen vorgenommen werden, 
wenn dies der Verwaltungsvereinfachung dient," 

18, Im § 132 Abs, 3 Z. 2 ist der Ausdruck 
,,im Sinne des § 133 Aibs. 2~'durch den Aus·druck 
"im Sinne des § 133 Abs. 3" zu erset:ven, 

19, Im § 133 Abs, 3 ist der Ausdruck "als er-, 
werbsunfahig im Sinne des Albs. 1 zweiter Satz" 
durch den Ausdruck "aIs erwer.bsunfähig im Sinne 
des Abs, 2" zu ersetzen. 

20, Im § 194 Abs. 1 Z, 2 ist der Ausdruck 
"gemäß § 77 Aibs, 1 'bezugslberechtigten Personen" 
durch den Ausdruck "gemäß § 77 tbezu:gsberech~ 
tigten Personen" zu ersetzen. 

21. Dem § 195 ist als Albs, 8 ai[JJzufügen: 

,,(8) Auftraggeber im Sinne d~s § 3 Z, 3 des 
Datenschutzgesetzes,BGBl. Nr. %5/1978, ist hin
sichtlich der in den Abs. 4 his 7 genannten Auf
galben stets die HauptsteIle des Versicherungs~ 
trägers," 

"Beitragsgrundlagen bei gleichzeitiger Ausübung 
mehrerer versicherungspflichtiger Erwerbstätig- 22. Im § 245 Einleitung ist der Ausdruck "im 

keiten Geschäftsjahr 1979" durch den Ausdruck "in den 

§ 127 Q. (1) Übt ein nach den Bestimmungen 
dieses Bundte&gesetzes in der Pensionsversicherung 
Pflichtversicherter auch eine Erwerbstäti,gkeit aus, 
die die Pflichtversicherung in der Pensionsver
sicherung nach dem Allgemeinen Sozialversich·e
rungsg~setz begründet, so ist die durchschnitt
liche monatliche Beitragsgrundh,ge im Sinne des 

Geschäftsjahren 1979 und 1980" zu ersetzen. 

ARTIKELH 

übergangsbestimmungen 

(1) Personen, die am 31. Mai 1977 gemäß § 3 
Z, 6 des Gewerblichen Selbständi.genrPensions
versicherungsgesetzes in der an diesem Tag in Gel-
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tung gesundenen Fassung oder die am 3.1. Mai 
1975 gemäß § 3 Z. 7 des Gewerblichen Selbstän
digen-Pensionsversicherungsgesetzes in der an 
diesem Tag in Geltung gestandenen Fassun!g von 
der Pflichtversicherung in der Pensionsversiche
rung ausg,enommen waren, sind auf Antrag von 
der Pflichtversicherung in der Pensionsversiche
rung nachdem Gewenblichen Selbständigen-Pen
si:onsversicherungs,gesetz bzw. nach dem Gewerb
liChen Sozial~ersicherungsgesetz zu befr,eien, wenn 
der Antrag bis 31. Dezember 1980 bei 
der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft gesteHt wird. Die Befreiung gilt rück
wirkend ab L Nni 1977 bzw. ab 1. Juni 1975 
.für die Dauer des Bestandes der Voraussetzungen 
für die seinerzeitige Ausnahme von der Pflicht
versicherung. 

(2) Den von der Pflichtversicherung nach Abs. 1 
befreiten Personen sind die von ihnen für Zeit
räume' nach rhrer Befreiung zur Pflichtversiche
run'g in der Geweflblichen, Se1bständ~gen-Pensions
versich'erungemrichteten Beiträge aufgewertet zu 
erstatten. Die Aufwertung ist :mit den Aufwer" 
tungsfaktoren (§ 47 des Gewerlblichen Sozialver
sicherungsgesetzes) vorzunehmen, die im Jahre 
1980 .für 'die Jahre festgesetzt sind, in denen di:e 
Beiträge entrichtet wurden. Mit der Ersattufiig der 
Beiträge verlieren die zurückgelegten Versiche
rungszeiten jeglich'e Wirksamkeit. Die Erstattung 
von Beiträgen ist ausgeschlossen, wenn aus' der 
Versicherung vor der Geltendmachung der Er
stattung eillie Leistung aus ein,er gesetzlichen Pen
sionsversicheru~,g ,gewährt worden ist und diese 
Beiträge ,auf Bestand Ibzw. Umfang dieses Lei
stungsanspruches von Einfluß waren. ' 

ARTIKEL III 
Schluß bestimmungen 

(1) Verordnufiigen des Bundesministers für so
ziale Verwal~ung gemäß § 58 Albs. 3 Z. 1 des Ge
wer<blichen Sozi;tIv'ersicherungsgesetzes und des 
Bundesmin;istersfür Unterricht und Kunst gemäß 
§ 1 Cf4 Albs. 2 des Geweriblichen Sozialversiche-

,rungsgesetzes' können rückwirkend mit Wirksam
keit alb 1. Jälliner ,19'79 erlassen werden. 

(2) Söweit nach den 'Bes'timmungen des Ge
werblichen S'Üizia,lversicherUng~gesetzes Einheits
werte laJnd(forst)wifltscha:ftlicher Betriebe heran
zuziehen ,sind, sind hiebei Änderungen dieser 
Einheitswerte anläßlich der Hauptfeststellung 
~ 979, (§ 20 des ,Bewertungsgesetzes 1955, BGBL 
Nr. 148) für die Zeit vordem 1. Jänner 1981 nicht 
zu 'berücksichtigen. 

(3) Bei der Anwendung der Bestimmung des 
Art. II Albs. 10 erster Sa'tzder 2\1. NoveHe zum 
Geweriblichen Sdbständ~en~Pen:siofl'Sver~ichc
rungsgesetz Igelten: für Zeiträume aib ,dem 1. Jän
ner 1973 aIs Afiiderungen des maßgehlid1,en Sacl1-
verhaltes alle Sachverhaltsänderungen, die na.ch 
der jeweils aJb 1. Jänner 1973 gehenden: Rechrts-

lage einen EInfluß auf die Ausgleichszulage be
wil'ken. Als derartige Änderungen des Sachver
ha-ltes geken jedoch nicht 'Einrkommenserhö
hungen, die sich ausschließJich durch die Anwen
dung des § 89 Abs. 10 ,des Gewerlblichelli Selb
ständigen -Pensionsversicherungsgesetzes bzw .. des 
§ 149 Abs. 8 des Gewerblichen Sozialversi.che
rungsgesetzes sowie ,die Einfülhrung und die Er
höhun,g des VersicherungSlwertes ,gemäß § 12 
Abs. 2 des Bauerrt-Pensionsversicherungsgesetzes 
Inw. ,dies § 23 Abs. 2, des Bauern-Sozialversiche
rungsg,esetzes er:geben. Der nach Art. 11 Albs. 9 
der 2,1. NoveNe zum Gewel"'blichen Selbständitg,en
Pensiollis,versich,enl'n'gsgesetz, BGBL Nr. 32/19'73, 
weiter zu gewährende Betrag an Ausgleichszu
lage mindert sich um jenenl Beitrag, um den eine 
AusgleichslZJulaJge ibeieiner &olchen Sachrverhali:s
änderung zum Zeitpunkt dieser Sachverhaltsänd,e
runig zu min,dern wäre, unaibhängig davon, ob 
einte solche Änderung einen Einfluß auf die Aus
gleich'SlZula,ge nach dem St.and der ,gesetzlichen 
Vürschdften zum Jo1. Dezember 1972 gehabt 
hätte. 

(4) Für Zeiträume ab dem 1. Jänner 1977 
ge1ten Erhöhungen der Einheitswerte nach dem 
AhgaJbenänderungsges'etz 19'7'6, :EGEL Nr. 143, 
jeden1falls alls Änderung ,des maßgeblich,en Sachver
hakes im Sinne des Ant. ]I Albs. 10 der 2'1. No
velle zum Gewerlblich'en Sellbständ~gen-Pens~bns
v,ersicherungSigesetz, BGBL Nr. 32'/1973, Ibzw. alls 
Änderunlg der Ifür die Zuerkennung der Aus
gle!chszulage maßgebenden Sach- und Rechtslage 
gemäß § 153 Abs. 3 ,d'es GeweribLichen Sozia.Iver
sicherungsgesetzes, ungeach,tet dessen, daß sie am 
31. Dezemlber .1972 keilne Auswil'kungen auf die 
Ausgleichs:zuh,gc :geha'bt hätten und urrahihängig 
davon, ob am 1. Jänner 1976 das Eigentum am 
landl(forst)wirtschaftlichen Betrieb noch bestanden 
hat. 

(5) Änderungen inder Hohe der am 31. De
zemlber 1979 best:ehenden Leistungsansprüche, die 
sich aus der An.wendunlg der Ahs. 3 und 4 erge~ 
ben, sind erst aJb ,1. Jänner 1980 zu :berückslichti
gen. 

ARTIKBLIV 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen
den ,n'ichts a.nderes· ,bestimmt wird; .a>tp 1. Jän
ner 19'80 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft: 

a) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1973 die 
Bestimmung des Art. IrI Abs. 3; 

b) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1977 die 
Bestimmung des Art. III Abs. 4; 

c) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1979 dre 
Bestimmungen des Art. I Z. 3 Et. a und h, 
4 !it.- a', bund c, 5, 8 lit. a, 9 lit. bund 
18 his 20; 
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cl) mit dem 1. April 1980 die Bestimmung 
des Art. I Z. 1. 

ARTIKEL V 

Vollziehung 

Mit der Vollz.iehung dieses Bundesgesetzes ist 
betraut: 

a) hinsichtlich der Bestimmungen des § 66 
Albs. 2 des Gewerlblichen Sozialversiche
rungsgesetzes in der Fassung des Art. I 

Z. 12 der Bundesminister für soziale Ver
wahung im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Justiz; 

b) hinsichtlich der Bestimmun.gen des Art. III 
Abs. 1, soweit es sich um die Erlassung 
einer Verordnung nach § 194 Abs. 2 des Ge
wenblichen Sozialversicherungsgesetzes han
delt, der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst im Einvernehmen mit dem Bundes
min.ister für soziale V,erwaltung; 

c) hinsichtlich aller üiJJriJgen Bestimmungen 
der Bundesminister für soziale Verwaltung. 

152 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 7 von 7

www.parlament.gv.at




